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Haftungsausschluss: Der nachfolgende Text dient lediglich der Information. Rechtsverbind-
lichkeit haben ausschließlich die unterzeichneten und bekanntgemachten Ausfertigungen der 

Satzung und der Änderungssatzung. 

 

Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis der 

Gemeinde Großvargula (Verwaltungskostensatzung)  

 

{Präambel} 

 

§ 1 

Verwaltungskostenpflichtige öffentliche Leistungen 

 

(1)  Für öffentliche Leistungen im eigenen Wirkungskreis, die auf Veranlassung oder über-

wiegend im Interesse Einzelner vorzunehmen sind, werden aufgrund dieser Verwal-

tungskostensatzung in Verbindung mit dem jeweils gültigen Kostenverzeichnis Verwal-

tungsgebühren und Auslagen erhoben.  

 

(2)  Verwaltungskostenpflicht besteht auch, wenn  

 

1.  ein auf Vornahme einer öffentlichen Leistung gerichteter Antrag oder  

2.  ein Widerspruch  

  

 zurückgenommen wird oder sich auf andere Weise erledigt.  

 

(3)  Die Erhebung von Verwaltungskosten nach anderen Rechtsvorschriften bleibt unberührt. 

Soweit für solche Verwaltungskosten nichts anderes bestimmt ist, gelten die Bestim-

mungen dieser Satzung entsprechend.  

 

(4)  Unterliegt die öffentliche Leistung der Umsatzsteuer, sind die Kosten zuzüglich der ge-

setzlichen Umsatzsteuer zu erheben. Für die Erhebung der Umsatzsteuer gelten die 

Bestimmungen über die Auslagenerhebung entsprechend, sofern das Umsatzsteuerge-

setz in der jeweils geltenden Fassung nichts anderes bestimmt.  

 

(5) Behörde im Sinne dieser Satzung ist jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwal-

tung wahrnimmt. 

 

In dieser nichtamtlichen Lesefassung sind folgende Satzung und Änderungssatzung erfasst: 
 
-  Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis der Gemein-

de Großvargula (Verwaltungskostensatzung) vom 14.08.2023, Inkrafttreten: 24.08.2023 
 
-  1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten im eige-

nen Wirkungskreis der Gemeinde Großvargula (Verwaltungskostensatzung) vom 
07.11.2024, Inkrafttreten: 01.01.2025 

 



 

 

(6)  Öffentliche Leistungen sind  

 

1.  Amtshandlungen; eine Amtshandlung ist jede mit Außenwirkung in Ausübung ho-

heitlicher Befugnisse vorgenommene Handlung; sie liegt auch dann vor, wenn ein 

Einverständnis der Behörde, insbesondere eine Genehmigung, Erlaubnis oder  

Zustimmung, nach Ablauf einer bestimmten Frist aufgrund einer Rechtsvorschrift als 

erteilt gilt,  

2.  das Zulassen der Inanspruchnahme von Einrichtungen der Gemeinde Großvargula,  

3.  Überwachungsmaßnahmen, Prüfungen und Untersuchungen sowie  

4.  sonstige Leistungen, die im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Verwaltungstätigkeit 

erbracht werden.  

 

(7)  Individuell zurechenbar sind insbesondere öffentliche Leistungen, die  

 

1.  beantragt, sonst willentlich in Anspruch genommen oder zugunsten des Leistungs-

empfängers erbracht werden oder  

2.  durch einen Tatbestand ausgelöst werden, an den ein Gesetz die Befugnis zum Tä-

tigwerden der Behörde knüpft und die in einem spezifischen Bezug zum Tun, Dul-

den oder Unterlassen einer Person oder zu dem von einer Person zu vertretenden 

Zustand einer Sache stehen; bei Überwachungshandlungen, Prüfungen und Unter-

suchungen gilt dies nur, wenn die öffentliche Leistung nicht ausschließlich auf eine 

allgemeine behördliche Informationsgewinnung gerichtet ist.  

 

(8) Für öffentliche Leistungen im übertragenen Wirkungskreis gilt diese Satzung nicht, hier-

zu gelten die Vorschriften des Thüringer Verwaltungskostengesetzes. 

 

§ 2 

Sachliche Verwaltungskostenfreiheit 

 

(1) Verwaltungskostenfrei sind 

 

1. a)  Überwachungsmaßnahmen aufgrund eines Verdachts oder einer     

 Beschwerde oder 

b)  Stichprobenkontrollen, bei denen der zu Überwachende ausschließlich nach 

dem Zufallsprinzip ausgewählt wird,  

 wenn kein Verstoß, gegen eine Rechtsvorschrift festgestellt wird, 

 

2. einfache mündliche oder schriftliche Auskünfte; dies gilt nicht für Auskünfte aus 

Registern und Dateien, 

 

3. die Erteilung von Bescheiden über öffentlich-rechtliche Geldforderungen, 

 

4. Entscheidungen über die Stundung, den Erlass, die Niederschlagung oder die 

Erstattung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, 

 

5. Entscheidungen über die Festsetzung von Entschädigungen aus öffentlichen Mitteln 

für den Entschädigungsbegünstigten, 

 



 

 

6. Entscheidungen über Anträge auf Geldleistungen, wie Fördermittel, einschließlich 

der Verwendungsnachweisprüfung, Unterstützungen, Beihilfen, Zuwendungen oder 

andere Geldleistungen, 

 

7. öffentliche Leistungen im Rahmen eines bestehenden oder früheren öffentlich-

rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses, 

 

8. Entscheidungen über Gegenvorstellungen und Aufsichtsbeschwerden, 

 

9. öffentliche Leistungen in Angelegenheiten des Wahlrechts, des Volksbegehrens, 

des Volksentscheids und des Bürgerantrags sowie 

 

10. Entscheidungen über die Anordnung der sofortigen Vollziehung nach den §§ 80 und 

80a VwGO. 

 

Andere gesetzliche Regelungen, nach denen öffentliche Leistungen 

verwaltungskostenfrei sind, bleiben unberührt. 

 

(2)  Die Verwaltungskostenfreiheit gilt nicht für den Widerruf oder die Rücknahme einer 

Amtshandlung, sofern der Verwaltungskostenschuldner dies zu vertreten hat.   

 

§ 3 

Persönliche Gebührenfreiheit 

 

(1) Von der Entrichtung von Verwaltungsgebühren sind befreit: 

 

1.  der Freistaat Thüringen, 

 

2. die Bundesrepublik Deutschland und die Bundesländer; dies gilt nur, wenn die 

Summe der Verwaltungskosten für eine Angelegenheit den Betrag von 500 Euro 

nicht übersteigt, 

 

3. Landkreise, Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige kommunale Körper-

schaften des öffentlichen Rechts, 

 

4. Kirchen sowie andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, welche die 

Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben, 

 

5. Hochschulen, Studentenschaften, Forschungseinrichtungen und Studentenwerke, 

welche die Rechtsstellung einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen 

Rechts haben, Sportvereine oder andere Einrichtungen, die wissenschaftlichen oder 

Unterrichts- und Erziehungszwecken dienen und als gemeinnützig anerkannt sind 

und 

 

 6.  freie Wohlfahrtsverbände. 

 

(2) Die persönliche Gebührenfreiheit gilt nicht, wenn 

 

1. die Gebühr Dritten auferlegt oder auf Dritte umgelegt werden kann oder 



 

 

 

2. die öffentliche Leistung einen kommunalen Eigenbetrieb nach § 76 der Thüringer 

Kommunalordnung in der Fassung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) in der jeweils 

geltenden Fassung betrifft, es sei denn, dass der Eigenbetrieb Leistungen erbringt 

zu deren Bereitstellung die kommunalen Körperschaften gesetzlich verpflichtet sind. 

 

(3) Unberührt bleiben Befreiungen und Ermäßigungen, die auf besonderen gesetzlichen 

Vorschriften beruhen. 

 

§ 4 

Gebühren in besonderen Fällen 

 

(1) Wird ein Antrag aus anderen Gründen als wegen Unzuständigkeit ganz oder teilweise 

abgelehnt, ist eine Gebühr bis zu der Höhe zu erheben, die für die öffentliche Leistung 

vorgesehen ist, mindestens jedoch 20,00 Euro. Wird der Antrag ausschließlich wegen 

Unzuständigkeit der Behörde abgelehnt, so wird keine Gebühr erhoben. 

 

(2) Wird eine Amtshandlung von der Gemeinde aus Gründen, die der Verwaltungskosten-

schuldner zu vertreten hat, zurückgenommen oder widerrufen, so ist eine Gebühr bis zu 

der Höhe zu erheben, die für die zurückgenommene oder widerrufene Amtshandlung im 

Zeitpunkt der Rücknahme oder des Widerrufs vorgesehen ist. Ist für eine solche Amts-

handlung eine Gebühr nicht vorgesehen oder wäre sie gebührenfrei, ist eine Gebühr bis 

zu 2.000,00 Euro zu erheben. In den Fällen der Sätze 1 und 2 beträgt die Gebühr min-

destens 20,00 Euro. Die Gebühr wird nicht erhoben, wenn der Verwaltungskosten-

schuldner die Rücknahme oder den Widerruf nicht zu vertreten hat. 

 

(3) Wird ein Antrag zurückgenommen oder erledigt er sich auf andere Weise, bevor die öf-

fentliche Leistung vollständig erbracht worden ist, sind bis zu 75 vom Hundert der für die 

öffentliche Leistung vorgesehenen Gebühr zu erheben. Erfolgt die Gebührenberechnung 

nach dem Zeitaufwand, wird der bis zur Zurücknahme oder Erledigung des Antrags ent-

standene Zeitaufwand zugrunde gelegt. In den Fällen der Sätze 1 und 2 beträgt die Ge-

bühr mindestens 20,00 Euro. Hatte die Behörde mit der sachlichen Bearbeitung noch 

nicht begonnen oder ist die beantragte öffentliche Leistung gebührenfrei, ist keine Ge-

bühr zu erheben. 

 

(4) Ist eine öffentliche Leistung, für die Verwaltungskosten nicht zu erheben wären, miss-

bräuchlich veranlasst worden, so wird eine Gebühr bis zu 1.000,00 Euro erhoben, min-

destens jedoch 20,00 Euro. 

 

(5) Gebühren, die bei richtiger Behandlung der Sache durch die Gemeinde nicht entstanden 

wären, werden nicht erhoben. 

 

§ 5 

Verwaltungskostengläubiger 

 

Verwaltungskostengläubiger ist die Gemeinde Großvargula. 

 

§ 6 

Verwaltungskostenschuldner 



 

 

 

(1) Zur Zahlung der Verwaltungskosten ist verpflichtet, 

 

1.  wem die öffentliche Leistung individuell zuzurechnen ist, 

 

2.  wer die Verwaltungskosten durch eine vor der zuständigen Behörde 

       abgegebene oder ihr mitgeteilte Erklärung übernommen hat oder 

 

3.  wer für die Verwaltungskostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

 

(2) Verwaltungskostenschuldner ist auch, wer als gesetzlicher Vertreter, Vermögensverwal-

ter oder Verfügungsberechtigter im Sinne der §§ 34 und 35 der Abgabenordnung infolge 

vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihm auferlegten Pflichten veranlasst 

hat, dass Verwaltungskosten nicht, nicht rechtzeitig oder nur teilweise erhoben werden 

können. Dies umfasst auch die infolge der Pflichtverletzung zu zahlenden Säumnis-

zuschläge. 

 

(3) Mehrere Verwaltungskostenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

 

(4) Auslagen, die durch unbegründete Einwendungen oder durch schuldhaftes Verhalten 

entstanden sind, hat derjenige zu tragen, der sie verursacht hat. 

 

§ 7  

Entstehen der Verwaltungskostenschuld  

 

(1) Die Verwaltungskostenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwendig ist, mit dessen Ein-

gang bei der Gemeinde Großvargula, im Übrigen mit der vollständigen Erbringung der 

öffentlichen Leistung. In den Fällen des § 1 Abs. 6 Nr. 2 entsteht die Gebührenschuld, 

soweit eine Benutzungserlaubnis notwendig ist, mit deren Erteilung, im Übrigen mit dem 

Beginn der Benutzung. Bei Pauschgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Ge-

nehmigung des Antrags nach § 10.  

 

(2)  Die Auslagenschuld entsteht mit der Aufwendung des zu erhebenden Betrages.  

 

(3) Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem anliegenden Verwaltungskostenverzeichnis 

zur Verwaltungskostensatzung, das Bestandteil dieser Satzung ist. Für öffentliche Leis-

tungen, die nicht im Verwaltungskostenverzeichnis enthalten sind, wird eine Gebühr er-

hoben, die nach im Verwaltungskostenverzeichnis vergleichbaren öffentlichen Leistun-

gen zu bemessen ist. 

 

§ 8 

Gebühren nach festen Sätzen 

 

(1) Gebühren nach festen Sätzen sind Festgebühren, Wertgebühren und Zeitgebühren. 

 

(2) Festgebühren sind die mit einem bestimmten unveränderlichen Betrag vorgesehenen 

Gebühren. 

 



 

 

(3) Wertgebühren sind nach dem Wert des Gegenstands, auf den sich die öffentliche Leis-

tung bezieht, zu bemessen. Bei der Festsetzung einer Wertgebühr ist der Wert zum 

Zeitpunkt der Beendigung der öffentlichen Leistung zugrunde zu legen. 

 

(4) Zeitgebühren sind nach dem für die öffentliche Leistung erforderlichen Zeitaufwand zu 

bemessen. 

 

§ 9 

Rahmengebühren 

 

Rahmengebühren werden durch einen Mindest- und Höchstsatz bestimmt. Bei öffentlichen  

Leistungen, für die im Verwaltungskostenverzeichnis ein Rahmen festgelegt ist, ist die Höhe 

der Gebühr zu bemessen nach 

  

1.  dem verbundenen Verwaltungsaufwand einerseits und 

2. der Bedeutung, dem wirtschaftlichen Wert oder dem sonstigen Nutzen der öffentlichen 

Leistung andererseits. 

 

§ 10 

Pauschgebühren 

 

Die Gebühr für regelmäßig wiederkehrende öffentliche Leistungen kann auf Antrag für einen 

im Voraus bestimmten Zeitraum, jedoch nicht für länger als ein Jahr, durch einen Pauschbe-

trag abgegolten werden. Bei der Bemessung des Pauschbetrages ist der geringere Umfang 

der Verwaltungsarbeit zu berücksichtigen. Die Pauschgebühr ist im Voraus festzusetzen.  

 

§ 11 

Auslagen 

 

(1) Folgende Aufwendungen, die im Zusammenhang mit einer öffentlichen Leistung und in 

den Fällen des § 1 Abs. 2 entstehen, werden als Auslagen gesondert erhoben: 

 

1. Entschädigungen für Zeugen, Sachverständige, Dolmetscher oder Übersetzer,  

2. Entgelte für Post- und Telekommunikationsleistungen, soweit sie das bei der jewei-

ligen öffentlichen Leistung übliche Maß übersteigen, 

3. Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und Zustellungen durch die Ge-

meinde, 

4. Vergütungen und andere Aufwendungen für die Ausführung von Dienstgeschäften 

außerhalb der Dienststelle, 

5. Beträge, die Behörden, Einrichtungen, natürlichen oder juristischen Personen zu-

stehen sowie 

6. Aufwendungen für Ausfertigungen, Abschriften und Kopien, soweit sie auf besonde-

ren Antrag hergestellt oder aus vom Verwaltungskostenschuldner zu vertretenden 

Gründen notwendig wurden. 

 

(2) Die Auslagen sind in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erheben. Im anliegenden 

Verwaltungskostenverzeichnis zu dieser Verwaltungskostensatzung kann bestimmt wer-

den, dass entstandene Auslagen mit der Gebühr abgegolten sind oder pauschaliert er-

hoben werden. 



 

 

 

(3)  Wird in anderen Rechtsvorschriften die Erhebung von Auslagen ohne Angabe ihrer Art 

bestimmt, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

 

(4) Auslagen nach Absatz 1 Nr. 5 werden auch dann erhoben, wenn die verwaltungs-

kostenerhebende Behörde aus Gründen der Gegenseitigkeit, der Verwaltungs-

vereinfachung oder aus ähnlichen Gründen an die andere Behörde, Einrichtung, natürli-

che oder juristische Person keine Zahlungen leistet. 

 

(5) Auslagen sind außer in den Fällen des § 2 Abs. 1 auch dann zu erheben, wenn die öf-

fentliche Leistung gebührenfrei ist.  

 

(6) Auslagen, die bei richtiger Sachbehandlung nicht entstanden wären, sind nicht zu erhe-

ben. Das Gleiche gilt für Auslagen, die durch die Verlegung eines Termins oder durch 

die Vertagung einer Verhandlung entstanden sind, soweit dies nicht dem Auslagen-

schuldner zuzurechnen ist. 

 

§ 12 

Verwaltungskostenentscheidung 

 

(1) Die Verwaltungskosten  werden von Amts wegen festgesetzt. Die Entscheidung über die 

Verwaltungskosten soll, soweit möglich, zusammen mit der Sachentscheidung ergehen. 

 

(2) Aus der Verwaltungskostenentscheidung müssen mindestens hervorgehen: 

 

1.  die verwaltungskostenerhebende Behörde, 

2.  der Verwaltungskostenschuldner, 

3.  die verwaltungskostenpflichtige öffentliche Leistung, 

4.  die als Gebühren und Auslagen zu zahlenden Beträge sowie 

5.  wo, wann und wie die Gebühren und die Auslagen zu zahlen sind. 

 

(3) Die Verwaltungskostenentscheidung kann mündlich ergehen; sie ist auf Antrag schrift-

lich zu bestätigen. Soweit sie schriftlich ergeht oder schriftlich bestätigt wird, ist auch die 

Rechtsgrundlage für die Erhebung der Verwaltungskosten sowie deren Berechnung an-

zugeben.  

 

(4) Die Verwaltungskostenentscheidung kann vorläufig ergehen, wenn der für die Ermittlung 

der Gebühr maßgebende Wert des Gegenstands der öffentlichen Leistung ungewiss ist. 

Sie ist zu ändern oder für endgültig zu erklären, sobald die Ungewissheit beseitigt ist. 

 

(5) Vor der endgültigen Festsetzung der Gebühr kann die Summe der erstattungsfähigen 

Auslagen im Sinne des § 11 festgesetzt werden. Gebühren und Auslagen sind dann je-

weils nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 getrennt festzusetzen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 13 

Fälligkeit 

 

Verwaltungskosten werden mit der Bekanntgabe der Verwaltungskostenentscheidung an 

den Verwaltungskostenschuldner fällig, wenn nicht die Gemeinde Großvargula einen späte-

ren Zeitpunkt bestimmt.  

 

§ 14 

Säumniszuschlag 

 

(1) Werden Gebühren oder Auslagen nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so 

ist für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von eins vom 

Hundert des abgerundeten rückständigen Betrages zu erheben, wenn dieser 50,00 Euro 

übersteigt. Ein Säumniszuschlag wird bei einer Säumnis bis zu drei Tagen nicht erho-

ben. 

 

(2)  Absatz 1 gilt nicht für Säumniszuschläge, die nicht rechtzeitig entrichtet werden. 

 

(3) Für die Berechnung des Säumniszuschlags wird der rückständige Betrag auf den nächs-

ten durch 50,00 Euro teilbaren Betrag abgerundet. 

 

(4) Als Tag, an dem eine Zahlung entrichtet worden ist, gilt 

 

1. bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln an die für den Kostenträger 

zuständige Kasse der Tag des Eingangs oder 

 

2. bei Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto der für den Verwaltungskosten-

gläubiger zuständigen Kasse und bei Einzahlung mit Zahlkarte oder Postanweisung 

der Tag, an dem der Betrag der Kasse gutgeschrieben wird. 

 

(5) In den Fällen der Gesamtschuld entstehen Säumniszuschläge gegenüber jedem säumi-

gen Gesamtschuldner. Insgesamt ist jedoch kein höherer Säumniszuschlag zu entrich-

ten als entstanden wäre, wenn die Säumnis nur bei einem Gesamtschuldner eingetreten 

wäre. 

 

§ 15 

Kostenvorschuss, Sicherheitsleistung, Zurückbehaltungsrecht 

 

(1) Die Gemeinde Großvargula kann bei öffentlichen Leistungen, die auf Antrag vorgenom-

men werden, die Zahlung eines Kostenvorschusses und/oder die Leistung einer Sicher-

heit bis zur Höhe der voraussichtlich entstehenden Verwaltungskosten verlangen. Unbe-

schadet des Satzes 1 kann die Gemeinde Großvargula eine öffentliche Leistung, die auf 

Antrag vorgenommen wird, davon abhängig machen, dass der Antragsteller keine Ver-

waltungskostenrückstände für öffentliche Leistungen des gleichen Sachgebiets hat. 

 

(2) Dem Antragsteller ist eine angemessene Frist zur Zahlung des Vorschusses, zur Leis-

tung der Sicherheit oder zur Begleichung des Rückstands zu setzen. Die Gemeinde 

Großvargula kann den Antrag als zurückgenommen behandeln, wenn die Frist nicht ein-



 

 

gehalten wird und der Antragsteller bei der Anforderung des Vorschusses, der Sicher-

heitsleistung oder des Rückstands hierauf hingewiesen worden ist. 

 

(3) Ausfertigungen, Abschriften sowie zurückzugebende Urkunden, die aus Anlass der öf-

fentlichen Leistung eingereicht worden sind, können bis zur Bezahlung der angeforder-

ten Verwaltungskosten zurückbehalten werden. 

 

§ 16 

Billigkeitsregelungen 

 

(1) Die Gemeinde Großvargula kann die Verwaltungskosten ermäßigen oder von der Erhe-

bung absehen, wenn dies mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Ver-

waltungskostenschuldners oder sonst aus Billigkeitsgründen geboten erscheint. 

 

(2) Für die Stundung, die Niederschlagung, den Erlass und die Herabsetzung von Forde-

rungen der Gemeinde Großvargula auf Zahlung von Gebühren, Auslagen und sonstigen 

Nebenleistungen gelten die Bestimmungen der Thüringer Gemeindehaushaltsverord-

nung. 

 

§ 17 

Verjährung 

  

(1)  Der Anspruch auf Zahlung von Verwaltungskosten verjährt nach drei Jahren. Die Verjäh-

rung beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch fällig geworden ist. Mit 

Ablauf dieser Frist, spätestens mit Ablauf des vierten Jahres nach der Entstehung, er-

lischt der Anspruch. Ist die öffentliche Leistung mit Ablauf des vierten Jahres nach der 

Entstehung der Verwaltungskostenschuld nicht beendet, erlischt der Anspruch mit Ab-

lauf eines Jahres nach vollständiger Erbringung der öffentlichen Leistung. 

 

(2)  Die Verjährung wird unterbrochen durch:  

 

1.  schriftliche Zahlungsaufforderung,  

2.  Zahlungsaufschub, 

3.  Stundung,  

4.  Aussetzen der Vollziehung,  

5.  Sicherheitsleistung,  

6.  eine Vollstreckungsmaßnahme,  

7.  Vollstreckungsaufschub,  

8.  Anmeldung im Insolvenzverfahren,  

9.  Ermittlungen des Verwaltungskostengläubigers über Wohnsitz oder Aufenthalt des 

Zahlungspflichtigen, 

10.  die Aufnahme in einen Insolvenzplan,  

11.  einen gerichtlichen Schuldenbereinigungsplan und 

12. Einbeziehung in ein Verfahren, das die Restschuldbefreiung für den Schuldner zum 

Ziel hat.  

 

(3)  Mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Unterbrechung endet, beginnt eine neue Ver-

jährung.  

 



 

 

(4)  Die Verjährung wird nur in Höhe des Betrages unterbrochen, auf den sich die Unterbre-

chungshandlung bezieht.  

 

(5)  Wird eine Verwaltungskostenentscheidung angefochten, so erlöschen Ansprüche aus ihr 

nicht vor Ablauf von sechs Monaten, nachdem die Verwaltungskostenentscheidung un-

anfechtbar geworden ist oder das Verfahren sich auf andere Weise erledigt hat.  

 

(6)  Die Regelungen zur Unterbrechung bzw. Hemmung der Verjährung anderer Rechtsvor-

schriften bleibt davon unberührt. 

 

§ 18  

Erstattung 

  

(1)  Überbezahlte oder zu Unrecht erhobene Verwaltungskosten sind unverzüglich zu erstat-

ten, zu Unrecht erhobene Verwaltungskosten jedoch nur, soweit eine Verwaltungskos-

tenentscheidung noch nicht unanfechtbar geworden ist; nach diesem Zeitpunkt können 

zu Unrecht erhobene Verwaltungskosten nur aus Billigkeitsgründen erstattet werden. 

 

(2)  Der Erstattungsanspruch erlischt durch Verjährung, wenn er nicht bis zum Ablauf des 

dritten Kalenderjahres geltend gemacht wird, das auf die Entstehung des Anspruchs 

folgt; die Verjährung beginnt jedoch nicht vor der Unanfechtbarkeit der Verwaltungskos-

tenentscheidung. 

 

§ 19  

Anfechtung der Verwaltungskostenentscheidung 

  

Wird eine Verwaltungskostenentscheidung selbstständig angefochten, so ist das Rechts-

behelfsverfahren verwaltungskostenrechtlich als selbstständiges Verfahren zu behandeln. 

 

§ 20  

Ermächtigung 

  

(1)  Die in dieser Verwaltungskostensatzung vorgesehenen Verwaltungskostentatbestände 

gelten nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 bis 5 auch im Fall 

 

1.  der Ablehnung eines Antrages, 

 

2.  der Rücknahme oder des Widerrufs einer Amtshandlung und 

 

3.  der Zurücknahme oder der Erledigung eines Antrages. 

  

(2)  Die Gebühren sind nach festen Sätzen (Festgebühren, Wertgebühren, Zeitgebühren) 

oder Rahmensätzen (Rahmengebühren) zu bestimmen. 

 

(3)  Zur Abgeltung mehrfacher gleichartiger öffentlicher Leistungen für denselben Gebühren-

schuldner können Pauschgebühren vorgesehen werden. Bei der Bemessung der 

Pauschgebührensätze ist der geringere Umfang des Verwaltungsaufwandes zu berück-

sichtigen. 

 



 

 

(4)  Die Gebührensätze sind so zu bemessen, dass zwischen der den Verwaltungsaufwand 

berücksichtigenden Höhe der Gebühr einerseits und der Bedeutung, dem wirtschaftli-

chen Wert oder dem sonstigen Nutzen der öffentlichen Leistung andererseits ein ange-

messenes Verhältnis besteht. Die Gebühr darf den Verwaltungsaufwand nur dann un-

terschreiten (Kostenunterschreitungsverbot), wenn dies aus Gründen des öffentlichen 

Interesses oder der Billigkeit erforderlich ist oder wenn die öffentliche Leistung für den 

Empfänger der öffentlichen Leistung belastend wirkt. Ist gesetzlich oder in Rechtsakten 

der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union vorgesehen, dass Ge-

bühren nur zur Deckung des Verwaltungsaufwandes erhoben werden, sind die Gebüh-

rensätze so zu bemessen, dass das geschätzte Gebührenaufkommen den auf die öf-

fentliche Leistung entfallenden durchschnittlichen Verwaltungsaufwand für den betref-

fenden Verwaltungszweig nicht übersteigt. Verwaltungsaufwand im Sinne der Sätze 1 

bis 3 sind der Personal-und Sachaufwand sowie kalkulatorische Abschreibungen und 

Zinsen. Zum Personalaufwand zählen insbesondere die tatsächlich gezahlten Bezüge 

oder Entgelte und Personalnebenkosten. Dabei sind Steigerungen der Bezüge und Ent-

gelte zu berücksichtigen. Der Sachaufwand umfasst die Kosten eines Arbeitsplatzes 

einschließlich der damit verbundenen Nebenkosten. 

 

§ 21  

Übergangsbestimmungen 

 

Wird die Verwaltungskostensatzung neu erlassen oder geändert, gelten für öffentliche Leis-

tungen, die vor dem In-Kraft-Treten der Satzung beantragt waren, aber noch nicht beendet 

sind, die bisherigen Vorschriften, wenn sie für den Verwaltungskostenpflichtigen günstiger 

sind.  

 

§ 22 

Gleichstellungsbestimmung 

 

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils für alle Geschlechts-

formen. 

 

§ 23 

(In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten) 

 



 

 

Anlage 

 

 

Kostenverzeichnis zur Verwaltungskostensatzung 

der Gemeinde Großvargula  

 

A Allgemeine Amtshandlungen/Leistungen  

Nr. Leistungsgegenstand 
Bemessungsgrundla-

ge 

Gebühr/Auslage 

in EUR 

1 Gebühren   

1.1 Allgemeine öffentliche Leistungen 

wie Genehmigungen, Anerkennun-

gen, Erlaubnisse, Gestattungen, 

Fristverlängerungen, Bewilligungen 

und andere Amtshandlungen, soweit 

in anderen Rechtsvorschriften weder 

eine besondere Gebühr bestimmt 

noch Gebührenfreiheit vorgesehen 

ist 

Je Amtshandlung 5,00  

bis  

50.000,00 

1.2 Auskünfte, Akteneinsicht   

1.2.1 Schriftliche und mündliche Auskünfte 

aus amtlichen oder sonstigen Unter-

lagen mit Ausnahme einfacher 

schriftlicher und mündlicher Auskünf-

te  

nach Zeitaufwand (Teil 

A, Nr. 1.4) 

 

1.2.2 Gewährung von Einsicht in amtliche 

Akten, Karteien, Bücher, Datenträger 

usw. außerhalb eines anhängigen 

Verfahrens 

  

1.2.2.1 wenn eine bedienstete Person die 

Einsichtnahme dauernd beaufsichti-

gen muss 

nach Zeitaufwand (Teil 

A, Nr. 1.4) 

 

1.2.2.2 in anderen als den in 1.2.2.1 ge-

nannten Fällen 

je Akte, Kartei, Buch, 

Datenträger usw. 

4,50  

mindestens  

9,00 

1.2.2.3 Zuschlag zu 1.2.2.1. und 1.2.2.2 bei 

weggelegten Akten, Karteien, Bü-

chern, Datenträgern usw. 

je Akte, Kartei, Buch, 

Datenträger usw.  

4,50 

1.2.2.4 Zuschlag zu 1.2.2.2 für die Versen-

dung von Akten, auch von Buß-

geldakten außerhalb eines Bußgeld-

verfahrens; die Auslagen sind mit 

der Gebühr abgegolten  

je Sendung 15,00 



 

 

 
1.3 Beglaubigungen, Bescheinigun-

gen, Zeugnisse 

  

 Anmerkung zu Nr. 1.3:  

Gebührenfrei sind:  

1.  Zeugnisse und Bescheinigungen 

in folgenden Angelegenheiten:  

a) Besuch von Schulen und 

anderen Lehranstalten,  

b) Zahlung von Ruhe-, Wit-

wen- und Waisengeld, 

Krankengeld, Beihilfen, 

Unterstützungen und ähn-

lichen Sozialleistungen 

aus öffentlichen oder pri-

vaten Kassen,  

c)   Totenscheine, Bestat-

tungsscheine,  

d) Angelegenheiten der 

Schwerbehinderten und 

2.  öffentliche Leistungen nach Nr.  

1.3.3, soweit sie sich auf Urkun-

den der Jugendämter nach § 59 

Abs. 1 des Achten Buches Sozi-

algesetzbuch beziehen. 

  

1.3.1 Beglaubigungen von Unterschriften   je Beglaubigung 9,00 

1.3.2 Beglaubigungen von Abschriften, 

Fotokopien usw. 

  

1.3.2.1 die die Behörde selbst hergestellt 

hat  

je Urkunde  4,50 

1.3.2.2 in anderen Fällen als den in Nr. 

1.3.2.1 genannten Fällen 

je Seite  0,90  

mindestens  

9,00 

1.3.3 andere Zeugnisse und Bescheini-

gungen  

je Zeugnis oder Be-

scheinigung  

5,00  

bis  

100,00 

1.4 Gebühren nach dem Zeitaufwand    

 Anmerkung zu Nr. 1.4:  

Gebühren nach Nr. 1.4 sind zu er-

heben, wenn für eine öffentliche 

Leistung eine Gebührenbemessung 

nach Zeitaufwand bestimmt ist oder 

Wartezeiten entstanden sind, die die 

kostenschuldende Person zu vertre-

ten hat.  

 

Mit diesen Gebühren ist der Zeitauf-

wand der Beschäftigten abzugelten, 

  



 

 

die an der Vornahme der öffentli-

chen Leistung direkt beteiligt sind. 

Die Tätigkeiten von Hilfskräften ist in 

der Berechnung der Gebühren nach 

dem Zeitaufwand berücksichtigt. 

Entsprechende Gebühren sind daher 

nicht gesondert zu erheben. Anzu-

setzen sind ebenfalls der durch-

schnittliche, auch anteilige Zeitauf-

wand für die Vorbereitung und die 

Nachbereitung der eigentlichen öf-

fentlichen Leistung sowie für etwaige 

Wegezeiten. Hierfür kann ein pau-

schalierter, auch gestaffelter Betrag 

oder der Zeitaufwand bis zu einer 

Obergrenze zugrunde gelegt wer-

den.  

1.4.1 Gebühren für die regelmäßige Tätig-

keit  

  

1.4.1.1 verbeamtete Personen des höheren 

Dienstes und vergleichbare Tarifbe-

schäftigte 

je 15 Minuten  21,50 

1.4.1.2 Verbeamtete Personen des gehobe-

nen Dienstes und vergleichbare Ta-

rifbeschäftigte 

je 15 Minuten  18,00 

1.4.1.3 übrige Beschäftigte je 15 Minuten 14,00 

1.4.2 Zuschlag zu Nr. 1.4.1.1 bis 1.4.1.3 

für Tätigkeiten außerhalb der übli-

chen Dienstzeiten  

25 Prozent der Kosten 

nach Nr. 1.4.1.1 bis 

1.4.1.3 

 

mindestens 

15,00 

2 Auslagen    

 Anmerkung zu Nr. 2:  

Auslagen (§ 11 Verwaltungskosten-

satzung der Gemeinde Großvargula) 

sind, soweit nicht durch ein oder 

aufgrund eines Gesetzes etwas an-

deres bestimmt ist, auch dann zu 

erheben, wenn für die öffentliche 

Leistung selbst Gebührenfreiheit 

besteht. Regelmäßig mit der öffentli-

chen Leistung anfallende Auslagen 

sind bei der Berechnung der Gebüh-

renhöhe zu berücksichtigen.  

 

Für die Auslagenerstattung im Rah-

men der Amtshilfe gilt § 8 des Thü-

ringer Verwaltungsverfahrensgeset-

zes in der Fassung vom 1. Dezem-

ber 2014 (GVBl. S. 685) in der  

  



 

 

jeweils geltenden Fassung.   

 

Werden mehrere Dienstgeschäfte 

außerhalb der Dienststelle hinterei-

nander durchgeführt, werden alle 

Auslagen nach Nr. 2.2.1.2 und 2.2.2 

sowie § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 Verwal-

tungskostensatzung der Gemeinde 

Großvargula durch die Zahl der 

Dienstgeschäfte geteilt und den ein-

zelnen kostenschuldenden Personen 

berechnet.  

 

Die Auslage für den Personenkraft-

wagen nach Nr. 2.2.2.2 kommt zur 

Anwendung, wenn die zur Erbrin-

gung der öffentlichen Leistung be-

auftragte Person das Fahrzeug 

selbst steuert (selbstfahrende Per-

son).  

2.1 Schreibauslagen, Fotokopien    

2.1.1 Maschinengeschriebene Ausferti-

gungen oder Abschriften, die von der 

kostenschuldenden Person beson-

ders beantragt oder die aus von der 

kostenschuldenden Person zu ver-

tretenden Gründen notwendig wur-

den 

  

2.1.1.1 bei fortlaufendem Text in deutscher 

Sprache 

je Seite DIN A4  7,50 

2.1.1.2 in fremder Sprache oder in Tabellen-

form  

nach Zeitaufwand (Nr. 

1.4) 

 

2.1.2 Anfertigen von Kopien bis DIN A3, 

die von der kostenschuldenden Per-

son besonders beantragt oder die 

aus von der kostenschuldenden 

Person zu vertretenden Gründen 

notwendig wurden, unabhängig von 

der Art der Herstellung und der Art 

des Übermittlungsmediums  

  

2.1.2.1 für die ersten 50 Seiten   je Seite  0,50 

2.1.2.2 für jede weitere Seite  je Seite 0,15 

2.1.2.3 für die ersten 50 Seiten in Papier-

form in Farbe  

je Seite 1,00 

2.1.2.4 für jede weitere Seite in Papierform 

in Farbe  

je Seite 0,30 

2.1.3 Anfertigen von Kopien in Papierform 

größer als DIN A3, die von der kos-

  



 

 

tenschuldenden Person besonders 

beantragt oder die aus von der kos-

tenschuldenden Person zu vertre-

tenden Gründen notwendig wurden  

2.1.3.1 in schwarz-weiß  je Seite  3,00 

2.1.3.2 in Farbe  je Seite  6,00 

2.1.4 Überlassung von elektronisch ge-

speicherten Dateien anstelle von 

Ausfertigungen, Abschriften oder 

Kopien in Papierform  

je Datei  1,50 

2.2 Benutzung von Dienstfahrzeugen    

2.2.1 Auslagen für die Fahrerin oder den 

Fahrer  

  

2.2.1.1 Kosten für die Fahrerin oder den 

Fahrer sind nur zu erheben, soweit 

die kostenschuldende Person be-

sondere Wartezeiten der Fahrerin 

oder des Fahrers zu vertreten hat  

nach Zeitaufwand (Nr. 

1.4) 

 

2.2.1.2 Reisekosten der Fahrerin oder des 

Fahrers sind in jedem Fall anzuset-

zen  

in voller Höhe 

nach § 11 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 4 Verwaltungskos-

tensatzung  

 

2.2.2 Auslagen für den Einsatz von Per-

sonenkraftwagen  

  

2.2.2.1 mit einer Fahrerin oder einem Fahrer  je km  0,86 

2.2.2.2 wenn eine selbstfahrende Person 

das Fahrzeug steuert  

je km  0,30 

2.3 Sonstige Auslagen    

2.3.1 Entgelte für Post- und Telekommu-

nikationsleistungen, soweit sie das 

bei der jeweiligen Amtshandlung 

übliche Maß übersteigen 

in voller Höhe  

2.3.2 Aufwendungen für die Verwahrung 

und Verpflegung von Personen und 

Tieren 

in voller Höhe  

2.3.3 Aufwendungen für die Verwahrung 

von Sachen 

in voller Höhe  

2.3.4 Aufwendungen für die Beförderung 

von Personen, Tieren und Sachen 

in voller Höhe  

2.3.5 Aufwendungen für die Benutzung 

fremder Gegenstände 

in voller Höhe  



 

 

 

B Besondere Amtshandlungen/Leistungen  

Nr. Leistungsgegenstand 
Bemessungsgrundla-

ge 

Gebühr/Auslage 

in EUR 

3 Finanzen   

 

3.1 

Bescheinigung und Unbedenklich-

keitsbescheinigung über gezahlte 

gemeindliche Steuern und Gebühren  

je Bescheinigung 10,00 

3.2 Für Amtshandlungen im Vollstreckungsverfahren einschließlich Mahn- und Pfän-

dungsgebühren gilt die Verwaltungskostenordnung zum Thüringer Verwaltungszu-

stellungs- und Vollstreckungsgesetz (ThürVwZVGKostO) vom 29. November 2013 

in der aktuellen Fassung. 

4 
Bau- und Grundstücksangelegen-

heiten 
  

4.1 Bescheinigung über Nichtbestehen 

oder Nichtausübung eines gesetzli-

chen Vorkaufsrechts  

 

je Bescheinigung für 

ein Flurstück eines Ver-

trages  

 

42,00 

 

für jedes weitere Flur-

stück dieses Vertrages 

5,00 

4.2 Erteilung einer Erlaubnis oder Aus-

nahmebewilligung aufgrund einer 

Satzung (z.B. Sondernutzungen) 

je Amtshandlung 5,00  

bis  

100,00 

4.3 Erteilung von Anliegerbescheinigun-

gen (Informationen zu Erschlie-

ßungsbeiträgen, Straßenbaubeiträ-

gen, Kanalanschlussbeiträgen) 

nach Zeitaufwand  

(Teil A, Nr. 1.4) 

 

je Bescheinigung 

 

5 Ordnungsangelegenheiten   

5.1 Erteilung einer Erlaubnis oder Aus-

nahmebewilligung aufgrund einer 

Satzung oder Verordnung (z.B. 

Brauchtumsfeuer)  

je Amtshandlung 14,00  

bis  

215,00 

5.2 Anordnung zur Erfüllung einer sat-

zungsmäßigen Verpflichtung (z.B. 

Straßenreinigung, Winterdienst) 

je Amtshandlung 14,00  

bis 

215,00 

5.3  Nachträgliche Erteilung von Aufla-

gen, Rücknahme bzw. Widerruf ei-

ner Erlaubnis (aus Gründen, die der 

Antragsteller zu vertreten hat) 

je Amtshandlung 14,00  

bis 

215,00 

5.4 Ersatzvornahme von Amts wegen je Amtshandlung 56,00 

bis 

560,00 

 

C Soweit es sich um Leistungen im Sinne des Umsatzsteuergesetzes handelt, 

ist zusätzlich zu den in dem Kostenverzeichnis festgeschriebenen Preisen 

die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich geltenden Höhe zu erheben.  

 

 


